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I . Abſchnitt .

Von der Befugniß zum Gewerbebetrieb .

|

Artikel 1 .

Gewerbefreiheit und Freizügigkeit .

Jede vertragsfähige Perſon , welche das 25 . Lebens⸗

A or

:

; jahr zurückgelegt Hat , und in einer Gemeinde des Großher⸗
1 zogthums Heimathsrecht beſitzt , iſt zum ſelbſtſtändigen Ge⸗

| werbebetrieb im ganzen Umfang des Staatsgebiets berechtigt .
Der Zunftzwang iſt aufgehoben .

Artikel 2.

Umfang der Gewerbebefugniß .

Die Berechtigung zum ſelbſtſtändigen Gewerbebetrieb ent⸗

hält die Befugniß , verſchiedenartige Geſchäfte , insbeſondere
neben Handwerk und Fabrikation auch den Handel , gleich⸗

zeitig, an mehreren Orten und in mehreren Lokalitäten deſ⸗

ſelben Ortes zu betreiben , von einem Gewerbe zum anderen

überzugehen , und Hilfsperſonen aus verſchiedenartigen Ge⸗

werbszweigen in beliebiger Anzahl zu beſchäftigen .

Artikel 3 .

& Nachſichtsertheilung vom Alterserforderniß .

Von dem im Artikel 1 feſtgeſetzten Alterserforderniß kann

aus dringenden Gründen nach Anhörung der Gemeindebe⸗

hörden des Heimaths - und des Niederlaſſungsorts durch
die Verwaltungsbehörde Nachſicht ertheilt werden .

Artikel 4.

Ausnahmen vom Alterserforderniß bei Frauens⸗

perſonen .
4

Das geſetzliche Alterserforderniß fällt weg bei Wittwen ,
welche das Gewerbe ihres verſtorbenen Gatten fortbetreiben ,
und bei anderen Frauensperſonen , welche ſich mit ſogenannten
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weiblichen Arbeiten (z. B. mit der Anfertigung und dem

Verkauf von Frauenkleidern , Putzgegenſtänden , Stickereien
und dergleichen ) beſchäftigen .

Artikel 5 .

Einſprachen der Gemeindebehörden gegen die gewerb⸗

liche Niederlaſſung Ortsfremder .

Gegen die gewerbliche Niederlaſſung in einem Orte , in

welchem der Gewerbtreibende das Heimathsrecht nicht beſitzt ,

iſt die Gemeindebehörde dieſes Ortes berechtigt , bei der Ver⸗

waltungsbehörde Einſprache zu erheben , wenn derſelbe :

1) durch den öffentlichen Ruf als ein ſchlechter Haus⸗

halter bezeichnet, oder der Trunkſucht oder eines aus⸗

ſchweifenden Lebenswandels bezichtigt iſt , oder

2) zu einer peinlichen Strafe verurtheilt worden iſt ,

oder

3) zu einer Arbeitshausſtrafe von wenigſtens ſechs Mo⸗

naten , oder zur Dienſtentlaſſung , oder wegen Dieb⸗

ſtahls , Unterſchlagung , Fälſchung , Betrugs , Land⸗

ſtreicherei oder Bettels zu irgend einer andern Strafe
verurtheilt wurde , und ſich nicht zwei Jahre hindurch

ſeit erſtandener Strafe klaglos verhalten hat , oder

4) wegen eines Verbrechens , das nach Ziffer 2 und 3

eine Einſprache zur Folge haben kann , in Unter⸗

ſuchung ſteht , oder

5) ſich als Pflegling in der polizeilichen Verwahrungs⸗
anſtalt befunden und ſich nicht zwei Jahre ſeit ſeiner

Entlaſſung aus derſelben klaglos verhalten hat .

Artikel 6.

Aufenthaltskündigung .

Dem ortsfremden Gewerbtreibenden kann innerhalb

der erſten fünf Jahre nach erfolgter Niederlaſſung der

Aufenthalt von der Ortsgemeindebehörde mit einer ange⸗

meſſenen , mindeſtens drei Monate betragenden Friſt gekün⸗

digt werden , wenn bei ihm in dieſer Zeit einer der im

Artikel 5 Ziffer 4,2,3 und 5 genannten Fälle eintritt , oder

wenn er mit der Erfüllung ſeiner geſetzlichen Verbindlich⸗

keiten gegen die Aufenthaltsgemeinde länger als ein Jahr

im Rückſtand haftet , oder wegen Verarmung aus öffent⸗

lichen Kaſſen Unterſtützung bezieht .

|
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Leiſtet der Ortsfremde in einem ſolchen Falle der Auf⸗
kündigung keine Folge , ſo hat die Verwaltungsbehörde auf

den Antrag der Gemeindebehörde ſeine Ausweiſung zu ver⸗

fügen .

Artikel 7.

Ausländer .

Die Gewerbebefugniſſe eines Inländers kommen auch den

Angehörigen derjenigen deutſchen Bundesſtaaten zu , in wel⸗

chen den Angehörigen des Großherzogthums geſetzlich die

gleichen Befugniſſe eingeräumt ſind .

Angehörige anderer Staaten ſind zum ſelbſtſtändigen Ge⸗
werbebetrieb im Großherzogthum nur in ſo weit befugt , als

dies durch Staatsvertrag oder durch eingeholte beſondere

Staatserlaubniß ihnen zugeſtanden iſt .

Der Beſuch der Meſſen und Jahrmärkte iſt den Auslän⸗

dern in gleicher Weiſe wie den Inländern geſtattet .

Artikel 8 .

Oeffentliche Diener und Militär .

Die höheren und niederen Diener der Hof- und Zivil⸗

ſtaatsverwaltung , ſowie die Militärperſonen , die in Ruhe⸗

ſftand verſetzten nicht ausgenommen , bedürfen zur Ausübung

eines Gewerbes in eigener Perſon oder durch Mittelsper⸗

ſonen der Erlaubniß ihrer vorgeſetzten Dienſtbehörde .

Artikel 9 .

Prüfungen .

Die Leitung von Neubauten und von Veränderungen

oder Ausbeſſerungen in den Haupttheilen von Gebäuden iſt

nur denjenigen geſtattet , welche eine Prüfung im Fache ge⸗

nügend beſtanden haben .
Das Prüfungsverfahren wird durch die Regierung ge -

ordnet .

Artikel 10 .

Perſönliche Mängel .

Perſonen , welche wegen eines der in den Titeln XXVI .

bis XXVVII . des Strafgeſetzbuchs genannten Verbrechen

beſtraft worden ſind , oder wegen unredlicher Handlungs⸗
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weiſe einen von ihnen bekleideten öffentlichen Dienſt verlo⸗

ren haben , ſind zum Betrieb ſ. g. Kommiſſions⸗ oder Ge⸗

ſchäftsbureau ' s nicht befugt .

Gleiches gilt von dem Makler⸗, Boten⸗, Packer⸗, Troͤdler⸗

und Pfandleihergewerbe .

Perſonen , welche wegen eines Verbrechens gegen die Sitt⸗

lichkeit beſtraft worden ſind , oder welche im Rufe der Trunk⸗

ſucht oder eines ausſchweifenden Lebenswandels ſtehen, dür⸗

fen ſich gewerbsmäßig mit dem Verdingen von Geſinde ,

Arbeitsgehilfen und Lehrlingen , mit dem Vermiethen von

Schlafſtellen , mit der Koſtgeberei , mit der Errichtung und

dem Betrieb von öffentlichen Bädern , Beluſtigungen ,

Schauſtellungen , Tanzſchulen u. dgl. nicht befaſſen .

Artikel 11 .

Obrigkeitliche Erlaubniß .

Der Hauſirhandel und alle Gewerbe , welche im Umher⸗

ziehen betrieben werden , dürfen nur nach erlangter Staats⸗

erlaubniß und mit Beobachtung der hierüber beſtehenden
oder künftig von der Regierung zu erlaſſenden Verordnun⸗

gen ausgeübt werden .

Artikel 12 .

Fortſetzung .

Die dermalen geltenden Vorſchriften über die mit der

Preſſe zuſammenhängenden Beſchäftigungen , einſchließlich
des Haltens von Leihbibliotheken und Leſekabinetten , über die

Feuerverſicherungs - und Auswanderungs - Agenturen , über

die Kaminfegerei , über den Handel mit feuergefährlichen

Gegenſtänden , mit Waffen und Munition , mit Salz , mit

Giften und Arzneiſtoffen , über das Apothekergewerbe , über

den Kleinhandel mit geiſtigen Getränken , über die Wirth⸗

ſchaften , über das Eiſenbahn - und Telegraphenweſen , über

die Schifffahrt und Flößerei , die Fiſcherei , die Waſen⸗

meiſterei und über den Gewerbsbetrieb im Zollgrenzbezirk ,
erleiden durch das gegenwärtige Geſetz keine Abänderung .

Die Regierung bleibt ermächtigt , diejenigen der hierunter

begriffenen Beſtimmungen , welche im Verordnungsweg er⸗

laſſen worden ſind , auf gleichem Wege umzugeſtalten oder

ganz zu beſeitigen .

+
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Artikel 13 .

Anmeldungsverfahren . |

Jeder , der irgend ein Gewerbe ſelbſtſtändig betreiben will ,

hat vor deſſen Beginn ſein Vorhaben bei der Gemeindebe⸗ |

hörde desjenigen Ortes , an welchem der Betrieb ſtattfinden

4 ſoll , unter Nachweiſung der geſetzlichen Erforderniſſe anzu⸗

melden. {

Das Gleiche hat zu geſchehen , wenn mit dem bisherigen
eines der in den Artikeln 9, 10, 11 und 12 genannten Ge⸗

werbe verbunden oder vertauſcht werden will .

Die Gemeindebehörde übergibt die Anmeldung der Ver⸗

waltungsbehörde , welche die Eröffnung des Geſchäfts unter⸗

ſagt , wenn die geſetzlichen Erforderniſſe nicht nachgewieſen

ſind , andernfalls darüber , daß dieſelbe keinem Anſtande

unterliege , eine Beſcheinigung ertheilt .
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: Artikel 14 .

A Wegfall der Gewerbebefugniß —

Die fernere Ausübung eines bereits im Betrieb befind⸗

lichen Gewerbes iſt durch die Verwaltungsbehörde einſtellen

zu laſſen , ſobald die geſetzlichen Vorausſetzungen der Ge⸗

werbebefugniß hinwegfallen . A

EE . Abſchnitt .

Vom gewerblichen Hilfsperſonal .

Artikel 15 .

Privatrechtliche Natur der Dienſt - und Lehrverträge .

Die Feſtſetzung der gegenſeitigen Rechte und Pflichten

der Gewerbtreibenden und ihres Hilfsperſonals (einſchließ⸗

lich der Lehrlinge ) iſt Gegenſtand der vertragsmäßigen

Uebereinkunft .

Zur Verhandlung und Entſcheidung deßfallſiger Strei⸗

tigkeiten ſind die bürgerlichen Gerichte zuſtändig .

Artikel 16 .

Dienſtordnungen .

Gewerbtreibende , welche regelmäßig mehr als zwanzig
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